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1! Zusammenfassung 

Im Abschnitt zwischen der Schützenfahrbrücke und dem alten Reitplatz in der Ge-
meinde Münsingen bestehen heute auf der orographisch rechten Seite der Aare zwei 
Grundwasserfassungen. Das Ufer im Perimeter wurde bis jetzt mit Buhnen vor Erosion 
geschützt. Diese haben ihre Lebensdauer erreicht und weisen teilweise massive Schä-
den auf. Manche wurden sogar zerstört und durch provisorische Holzbuhnen ersetzt. 
 
Um diesen dringenden Sanierungsbedarf zu erfüllen wird nun ein Ersatz des Ufer-
schutzes geplant und soll im Winter 2017 / 2018 realisiert werden. Das neue Ufer-
schutzsystem soll im Rahmen eines Instandstellungsprojekts (ISP) bewilligt werden. 
 
Zur Bestimmung des geeigneten Uferschutztyps wurde ein Variantenstudium mit Be-
wertung in den Kriterien Gesellschaft, Umwelt, Flussmorphologie, Hochwasserschutz 
und Wirtschaftlichkeit durchgeführt. Im Durchschnitt über alle Kriterien hat die Varian-
te Ersatz mit klassischen Blockbuhnen am besten abgeschnitten. 
 
Im Projektperimeter werden sieben alte Buhnen rückgebaut und vier wenn möglich 
erhalten (Zustandsbeurteilung im Herbst 2018). Der neue Uferschutz besteht aus vier-
zehn neuen Buhnen mit einer wirksamen Länge von 10 bis 11 m. Die Buhnen werden 
aus 2 bis 3 t schweren Blöcken aufgebaut und mit Schroppen verfüllt. Neben dem Bau 
der Buhnen wird der Ufer- und Unterhaltsweg lokal im untersten Bereich um max. 40-
50 cm angehoben, um das bestehende Schutzdefizit zu beheben. 
 
Die Gelegenheit des Baus wird zudem genutzt, um den Abschnitt ökologisch aufzuwer-
ten. In den Buhnenfeldern werden im Strömungsschatten Totholzstrukturen einge-
baut. 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf rund CHF 1'368'000 (± 10 %, 
Preisbasis Juni 2017). 
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3! Anlass und Auftrag 

3.1! Anlass 

Im Abschnitt zwischen der Schützenfahrbrücke und dem alten Reitplatz in der Ge-
meinde Münsingen (Aare km 14.2 bis 15.2, vgl. Abbildung 1) hat der bestehende 
Uferschutz aus Buhnen und jeweils oberhalb anschliessendem Längsverbau seine Le-
bensdauer erreicht bis überschritten. Einige der Buhnen wurden in den vergangenen 
Jahren teilweise oder gar komplett zerstört und provisorisch repariert bzw. ersetzt 
(vgl. Tabelle 2), eine Buhne wurde noch nicht repariert bzw. ersetzt. Die meisten der 
übrigen Buhnen sind im Bereich der Buhnenfundation sanierungsbedürftig. 
Der Schutz der Grundwasserschutz- und der Sport- und Freizeitzone, welche auf dem 
betroffenen Abschnitt unmittelbar an die Aare angrenzen, ist nicht mehr gewährleistet, 
es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf. 
Aufgrund der vorhandenen Infrastrukturanlagen und der Grundwasserschutzzone S2 
besteht kein Raum, um der Aare mehr Platz zu geben. Aus diesem Grund soll die be-
stehende Uferlinie gehalten werden. 
Für den Abschnitt mit heute 10 Buhnen sollen nun geeignete Massnahmen im Rahmen 
eines Variantenstudiums geprüft und für die Bestvariante ein bewilligungsfähiges In-
standstellungsprojekt erarbeitet werden. Im Winter 2017 / 2018 sollen die Bauwerke 
realisiert werden. 
 
 
3.2! Auftrag, Projektperimeter 

Der Auftrag besteht aus verschiedenen Phasen, welche zusammen mit dem OIK II 
festgelegt wurden. 
 
In einer ersten Phase wurde der Zustand der Buhnen im Feld aufgenommen. 
 
Anschliessend werden Sohlenveränderungen, unter Berücksichtigung der im Projekt 
aarewasser vorgesehenen Aufweitungen (z. B. WBP Chesselau), prognostiziert. Basie-
rend auf den resultierenden Sohlenveränderungen werden folgende zwei Varianten 
untersucht und beurteilt: 
 
1.! Alle Buhnen inklusive Längsverbau aus Beton werden abgebrochen. Die Buhnen 

werden neu dimensioniert und gebaut. 
 

2.! Das bestehende Buhnenkonzept (inkl. Längsverbau) wird beibehalten. Die erfor-
derlichen Anpassungen werden bestimmt und ein Instandstellungsprojekt der 
Buhnen erarbeitet. Eventuell muss auch ein zusätzlicher Uferschutz geplant 
werden, falls die vorhandenen Buhnenlängen zu klein oder die Buhnenabstände 
zu gross sind. 

 
Es ist bei beiden Varianten zu prüfen, ob die beiden untersten Buhnen vor der Schüt-
zenfahrbrücke saniert und erhalten werden können. 
 
In einer nächsten Phase wird für die aus der Variantenbewertung resultierende Best-
variante ein Bauprojekt erarbeitet. 
 
Der Projektperimeter erstreckt sich über eine Länge von rund 900 m (Aare km 14.2 
bis 15.2, vgl. Abbildung 1) und betrifft nur das rechte Ufer der Aare. 
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3.3! Projektorganisation 

Das Projekt wird in direkter Rücksprache zwischen dem Auftraggeber, und der Ingeni-
eurgemeinschaft Flussbau AG SAH – Geobau Ingenieure AG entwickelt und optimiert. 
Die betroffenen kantonalen Fachstellen werden über den Projektstand informiert, wo 
auch notwendige Projektanpassungen diskutiert werden. 
 
 
3.4! Partizipation 

3.4.1! Akteure 

Für die Aare auf Gemeindegebiet von Münsingen ist der Oberingenieurkreis II (Tief-
bauamt des Kantons Bern) zuständig, welcher auch Auftraggeber ist. Zudem ist die 
Gemeinde Münsingen, auf deren Gemeindegebiet sich der Projektperimeter befindet, 
betroffen. Die Gemeinde Münsingen ist ausserdem durch ihre Unternehmung Infra-

Abbildung 1: 
Situation des Projektperi-
meters (roter Pfeil). 
Quelle Hintergrund: 
swisstopo. 
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WerkeMünsingen Besitzerin der Grundwasserfassungen, die durch das Projekt ge-
schützt werden. 
Neben dem Tiefbauamt sind folgende kantonalen Fachstellen betroffen und werden 
miteinbezogen: Waldabteilung Voralpen (KAWA), Fischereiinspektorat (FI), Abteilung 
Naturförderung (LANAT), Amt für Wasser und Abfall (AWA) und Amt für Gemeinden 
und Raumordnung (AGR).  
Grundeigentümer von den meisten betroffenen Parzellen ist die Gemeinde Münsingen, 
jedoch sind auch gewisse Parzellen in privatem Besitz. Tabelle 1 fasst die Grundeigen-
tümerschaft zusammen. Die Grundeigentümer sind auf dem Situationsplan (Beilage 
1.1) eingetragen. 
 

Parzellennummer Grundeigentümer 
1487 Wasserverbund Region Bern AG 
1711 Kanton Bern AGG 

2531.02 Einwohnergemeinde Münsingen 
2547 Einwohnergemeinde Münsingen 
2548 GLUR GmbH 
2549 Reitsportzentrum Münsingen GmbH 
2552 Aeberhard Immobilien AG 
2553 Einwohnergemeinde Münsingen 
2554 Einwohnergemeinde Münsingen 
2555 Einwohnergemeinde Münsingen 
2556 Jost-Gerber Paul 
2557 InfrawerkeMünsingen 
2558 Wegmüller-Fuchser Herbert 

Wegmüller Bruno 
2559 InfrawerkeMünsingen 
2560 Einwohnergemeinde Münsingen 
2592 InfrawerkeMünsingen 
2594 Einwohnergemeinde Münsingen 

 
 
3.4.2! Partizipation und Information 

Das Vorhaben wurde der Gemeinde Münsingen am 14. Juni und am 6. Juli 2017 und 
der InfraWerkeMünsingen am 14. Juni 2017 vorgestellt. 
 
Hanspeter Glur, Vertreter der GLUR GmbH und der Reitsportzentrum Münsingen 
GmbH wurde am 26. Juni 2017 im Rahmen einer Begehung über das Projekt infor-
miert. 
 
Auch der Wasserverbund Region Bern (WVRB), welcher eine Trinkwasserleitung auf 
dem Projektperimeter betreibt, wurde in einer Besprechung über das Vorhaben infor-
miert. 
 
Mit der Leitverfügung vom 17. Juli 2017 wurden die folgenden Fachstellen zur Stel-
lungnahme eingeladen: 
–! Amt für Gemeinden und Raumordnung 
–! Amt für Wasser und Abfall  
–! Amt für Landwirtschaft und Natur, Fischereiinspektorat  
–! Amt für Landwirtschaft und Natur, Naturförderung 
–! Amt für Wald des Kantons Bern, Waldabteilung Voralpen  
–! Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis II  
 

Tabelle 1: 
Grundeigentümerschaft 
der vom Projekt tangier-
ten Parzellen. 
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Die Einwohnergemeinde Münsingen und der InfraWerkeMünsingen wurden ebenfalls 
zur Stellungnahme eingeladen. 
 
3.4.3! Sitzungen und Besprechungen 

Das Projekt wurde den Vertretern der kantonalen Fachstellen am 6. Juni 2017 und den 
Vertretern der Gemeinde Münsingen am 14. Juni 2017 und 06. Juli 2017 vorgestellt. 
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4! Ausgangssituation / Ist-Zustand 

4.1! Bestehende Schutzbauten 

Der Uferschutz des rechten Aareufers im Bereich Schützenfahr besteht aus zehn Buh-
nen. Das linke Ufer steigt steil an, teilweise ist der anstehende Fels sichtbar. 
Die Buhnen wurden ursprünglich mit Betonplatten gebaut und haben eine wirksame 
Länge von etwa 10 m und eine wirksame Breite von ca. 7 m. Zusätzlich wurde das 
Ufer flussaufwärts von jeder Buhne mit einer 20 - 25 m langen Betonplatte geschützt. 
In Abbildung 2 ist die unterste Buhne (Nr. A1) der Strecke abgebildet. Von allen Buh-
nen hat sich ihr Zustand am wenigsten vom ursprünglichen Zustand verändert.  
 

 
 
Zurzeit befinden sich die Buhnen in ganz unterschiedlichen Zuständen: Gewisse Buh-
nen schienen bei der optischen, vom Ufer aus vorgenommenen Zustandsbeurteilung 
noch grösstenteils intakt, andere sind teilweise oder ganz zerstört oder wurden bereits 
provisorisch ersetzt bzw. repariert. In Tabelle 2 sind die zehn bestehenden Buhnen 
sowie deren jeweiliger Zustand aufgelistet. 
 
Buhnennummer 
(flussaufwärts) 

Typ Zustand Schadentyp bestehende 
Buhnen 

A1 Betonbuhne tolerierbar Betonplatte unter- und 
hinterspült 

A2 Betonbuhne gut leichter Schaden am 
Fundament 

A3 Betonbuhne, repariert zerstört, Zustand Proviso-
rium gut 

evtl. Schaden am Funda-
ment, Lebensdauer stark 
reduziert 

A4 ursprünglicher Typ nicht mehr feststellbar; 
provisorische Holzbuhne 

zerstört, Zustand Proviso-
rium gut 

Lebensdauer stark redu-
ziert 

A5 ursprünglicher Typ nicht mehr feststellbar; 
provisorische Holzbuhne 

zerstört, Zustand Proviso-
rium gut 

Lebensdauer stark redu-
ziert 

A6 Betonbuhne, repariert zerstört, Zustand Proviso-
rium gut 

Lebensdauer stark redu-
ziert 

A7 Schildkröte tolerierbar Schaden am Fundament 
A8 Schildkröte tolerierbar Schaden am Fundament 
A9 Betonbuhne zerstört Schaden am Oberbau, 

Schaden am Fundament 
A10 Betonbuhne tolerierbar Schaden am Fundament 

  

Abbildung 2: 
Unterste Buhne (A1). 
Blick in Fliessrichtung. 
Aufnahme vom 
14.03.2017. 

Tabelle 2: 
Zustand der ursprüngli-
chen und der bestehen-
den Buhnen. 
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In Abbildung 3 bis Abbildung 5 sind Beispiele von Buhnen im Projektperimeter zu se-
hen. 
 

 
 

 
 
  

Abbildung 3: 
Buhne Nr. A9, Betonbuh-
ne, zerstört. Aufnahme 
vom 14.03.2017. 

Abbildung 4: 
Buhne Nr. A8, Schildkrö-
te, tolerierbar. Aufnahme 
vom 14.03.2017. 
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4.2 ! …komorphologie  

Das rechte Ufer der Aare auf dem Abschnitt zwischen der SchŸtzen fahrbrŸcke und 
dem alten Reitplatz ist gršsstenteils verbaut  (vgl. Tabelle 1, Abbildung 2 und Abbil-
dung 6) . 
 

 
 
  

Abbildung 5: 
Buhne Nr. A5 war zer-
stšrt, wurde durch eine 
Holzbuhne ersetzt. Auf-
nahme vom 14.03.2017. 

Abbildung 6: 
LŠngsverbau. Blickrich-
tung flussaufwŠrts. Auf-
nahme vom 17.05.2017 



 
 
 

 

10  

Der Uferschutz durch Buhnen erzeugt morphologische  Strukturen  in UfernŠhe . In den 
Buhnenfeldern (Abschnitt zwischen zwei Buhnen) entstehen Kolke und  KiesbŠnke (sie-
he  Abbildung 7).  
 

 
 
Das rechte Ufer im Projektperimeter ist relativ steil  (siehe  Abbildung 7) , was  den Tie-
ren (z.  B. Amphibien) den Zugang zum GewŠsser erschwer t  (Quervernetzung ) . Die 
Buhnen bilden im Gegensatz zu den steilen Prallufern ein kŸnstliches, relativ flaches 
Ufer. Jede Buhne verbessert demnach lokal die Quervernetzung.  Allerdings bleibt die 
Quervernetzung klar schlechter als bei einem natŸrlichen, flachen Ufer, da die Buhne 
starke Stršmungen rund um den Buhnenkopf  bewirkt, welche bei einem Flachufer 
nicht vorhanden sind . 
 
Das linke Aare -Ufer ist im Projektperimeter nicht verbaut (anstehender Fels) und 
dementsprechend naturnah.  
 
Die Aare in diesem Abschnitt ist gem Šss …komorphologie Stufe F  als wenig beeintrŠch-
tigt klassiert. Der linke Uferbereich ist als genŸgend mit gewŠssergerechtem Bewuchs 
beurteilt, der rechte Uferbereich ist ungenŸgend mit gewŠsserfremdem Bewuchs.  
 
 
4.3 ! Flora und Fauna  

Die im Projektperimeter vorkommend e Flora und Fauna wurde im Rahmen des vorlie-
genden Projekts nicht im Detail untersucht.  
Das rechte Ufer ist v om Baggersee  (Beginn Projektperimeter, siehe Abbildung 1) bis 
zum Pferdesportzentrum Au  bewaldet , das Ufer ist durchg ehend  gu t bestockt und 
verwurzelt . Das restliche rechte Ufer bis zur SchŸtzenfahrbrŸcke ist durch weniger 
dichte Vegetation geprŠgt, das Ufer ist jedoch durchgehend mit gut durchmischter 
Ufervegetation  und einzelnen grossen, alten BŠumen  bestockt.  Grosse BŠume bef in-
den sich zudem hŠufig im Bereich der Buhnenwurzel der bestehenden Buhnen.  
Das linke Ufer grenzt  mehrheitlich an Wald. Im Projektperimeter besteht eine lichte 
Stelle linksseitig der Aare, doch auch dort ist das Ufer mit BŠumen und BŸschen be-
wachsen.  
Im Be reich der Buhne A5 befindet sich ein Standort mit Japanischem Staudenknšte-
rich. Weitere Standorte von invasiven Neophyten sind nicht bekannt . 
  

Abbildung 7: 
Kiesbank in einem Buh-
nenfeld. Aufnahme vom 
14.03.2017. 
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4.4 ! Geometrie  

4.4.1 ! Geometriegrundlagen  

FŸr die Ermittlung der Sohlen -  und QuerprofilverŠnderungen stehen BAFU Vermes-
sungs daten [3]  der  Jahre 1966, 1985, 1995, 1999, 2005 und 2016 zur VerfŸgung . 
 
 
4.4.2 ! Geometrieauswertung  

Die Aare ist  im Projektperimeter zwischen 50  und 70  m breit  ( siehe  Abbildung 8) . 
Oberhalb und unte rhalb des Projektperimeters ist die Aare deutlich schmaler , an den 
engsten Stellen misst die Sohlenbreite nur gerade 35  m.  
 

 
 
In Abbildung  9 ist d as ausgewertete LŠngenprofil der Jahre  1966 Ð 2016 dargestellt.  
Anhand des LŠngenprofils ist die auf der gesamten Projektstrecke auftretende Erosi-
onstendenz sichtbar. Diese Tendenz hat sich in den letzten Jahren (2005 bis 2016) 
verstŠrkt.  
 

 
 
Je nach Querprofil ist  die Erosion  auf den Talweg begrenzt (siehe  Abbildung 10 ) oder 
erstreckt  sich Ÿber die gesamte Sohlenbreite (siehe  Abbildung 11 ).  
 
 

Abbildung 8: 
Sohlenbreiten auf dem 
Abschnitt km 13.0 bis km 
15.6. 

Abbildung 9: LŠngenprofil 
der mittleren Sohlenlage 
der Aare des Abschnitts 
km 13.0 bis km 15.6 der 
Jahre 1966 Ð 2016. 
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4.5 ! Hydrologie  

Der Abfluss der Aare im Projektperimeter ist direkt vom Seepegel des Thunersees  
abhŠngig . Der Seeabfluss wird durch die beid en Thuner Schleusen und den seit dem 
Jahr 2009 in Betrieb stehenden Hochwasserentlastungsstollen bestimmt. Zwischen 
Thun und dem Projektperimeter mŸnden neben diversen kleineren GewŠssern die zwei 
gršsseren Seitenzubringer Zulg und Rotache in die Aare.  
 
Zu r Bestimmung der HochwasserabflŸsse der Aare im Projektperimeter wurden die  
Abflussdaten und  Hochwasserstatistiken der BAFU -Messstationen Aare Bern Schšnau 
und Aare Thun ( [4] , [5] , [6]  und [7] ) gemittelt. FŸr das HQ30  wurden zusŠtzlich die 
HochwasserabflŸsse der Aare aus den Naturgefahrenkarten der StŠdt e Thun und Bern 
berŸcksichtigt  ( [12]  und [16] ) . Der Abflu sswert fŸr das  HQ100  beruht auf der im  Pro-
jekt aarewasser [15]  verwendeten Hydrologie. Die im Projekt verwendeten AbflŸsse 
sind in der Tabelle 3 aufgelistet.  
  

Abbildung 10: 
Querprofil bei km 15.0 fŸr 
die Jahre 2005 und 2016. 
Die Erosion begrenzt sich 
auf den Talweg. 

Abbildung 11: 
Querprofil bei km 14.6 fŸr 
die Jahre 2005 und 2016. 
Die Erosion erstreckt sich 
Ÿber die gesamte Soh-
lenbreite. 
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Bezeichnung Abfluss Aare Thun Quelle Abfluss Aare Bern Quelle verwendeter Abfluss 

MWWinter 53 m3/s * [5] 63 m3/s * [4] 60 m3/s 

MWJahr 111 m3/s * [5] 122 m3/s * [4] 118 m3/s 

HQ10 383 m3/s [7] 442 m3/s [4] 415 m3/s 

HQ30 427 m3/s [7] 493 m3/s [4] 
460 m3/s 

 425 m3/s ** [8], [12] 490 m3/s [16] 

HQ100 564 m3/s ***  [12] 600 m3/s [15] 550 m3/s **** 

*) Monatliche Mittelwerte Januar-MŠrz 1935-2013 
**) Der Abflusswert ist abgeleitet aus dem Pegelstand P30 (558.65 m Ÿ.M) des Thunersees [12] und einer Pegel-
Abfluss-Beziehung beim Ausfluss des Thunersees [8]. 
***) Der Abfluss HQ100 in Thun entspricht dem Spitzenabfluss der Aare beim HW1999. 
****) Der verwendete Abfluss HQ100 in Thun entspricht dem im Projekt aarewasser [15] verwendeten Abfluss zwischen 
Thunersee und GŸrbemŸndung. 
 
 
4.6 ! Korngršssen  /  Geschiebe  

Die Korngršssen des Geschiebes und des Sohlenmaterials in der Aare auf dem Ab-
schnitt zwischen Thun und Bern sind relativ gut dokumentiert. †ber den gesamten 
Abschnitt der Aare zwischen Thun und Bern wurde in [2]  ein LŠngenprofil der Korn-
gršssen erstellt ( Abbildung 12 ).  
  

Tabelle 3: 
HochwasserabflŸsse der 
Aare in Thun und Bern 
sowie die verwendeten 
HochwasserabflŸsse im 
Projektperimeter. 
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4.7 ! Schutzgebiete im Perimeter  

Der Perimeter befindet sich im Kantonalen Naturschutzgebiet Nr. 48 ãAarelandschaft 
Thun -BernÒ, welches dem BLN -Gebiet Nr.  1314 ãAarelandschaft Thun -BernÒ ent-
spricht. Zudem ist d er Abschnitt SchŸtze nfahr brŸcke  bis NeurŸti in Wichtrach als po-
tentielle BiotopflŠche (Auenlandschaft) eingetragen. Da es sich aber nicht um eine  
rechtlich definierte BiotopflŠche handelt, werden keine  Anforderungen an das vorl ie-
gende  Projekt  gestellt .  
Der Perimeter befindet sich ebenfalls in einem €schenlaichgebiet nationaler Bedeu-
tung. Somit muss die €sche als eine Zielart genannt werden, jedoch ist die Aare nicht 
nur ein Teillebensraum einer einzigen Art, es handelt sich um e in Gebiet welches ein 
Gesamtlebensraum einer artenreichen terrestrischen und aquatischen Gemeinschaft 
bildet.  
Angrenzend an den Perimeter befindet sich die G rundwassers chutzzone SchŸtzenfahr 
(S2 und S3).  
 
  

Abbildung 12: 
LŠngenprofil der Korn-
gršssen von Geschiebe 
und Sohle in der Aare auf 
dem Abschnitt km 6 bis 
32; aus EXAR Grundla-
gen [2], ohne Auswertun-
gen aus Baustofflabor 
SchwellenmŠtteli. 
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4.8 ! Nutzung, Infrastrukturen  

4.8.1 ! Wege  

Die SchŸtze nfahrbrŸ cke  bildet die untere Grenze des Projektperimeters. Sie nimmt 
keinen Einfluss auf das vorliegende Projekt , die Sohlengeometrie darf jedoch durch 
das Projekt nicht verŠndert werden.  
Entlang des rechten Ufers fŸhrt im Projektperimeter ein Unterhalts -  und Fus sweg . 
 
 
4.8.2 !  Trinkwasserfassungen  

Innerhalb des Projektperimeters befinden sich die zwei Trink wasserfassungen SchŸt-
zenfahr , welche Grundwasser fšrdern,  und die entsprechenden Grundwasserschutzzo-
nen S2 und S3 (siehe Abbildung 13 )  bzw. im u nmittelbaren Bereich der Fassungen die 
Zone S1. Die Grundwasserschutzzonen grenzen bis an den Ufer -  und Unterhaltsweg . 
Der Ufer -  und Unterhaltsweg  selber sowie das Ufer und die Aare sind aber ausserhalb 
der Schutzzonen.  Die Trink wasserfassung en sind im Eig entum der  InfraWerkeMŸnsin-
gen , die  Konzession  fŸr die beiden Fassungen lŠuft  im Jahr  2028 aus . GemŠss Master-
plan Wasserversorgung Aaretal [1]  gelten die Trinkwasserfassungen SchŸtzenfahr als 
erhaltenswert.  Die HŠlft e der Wassergewinnung der InfraWerkeMŸnsingen wird durch 
die beiden Fassungen SchŸtzenfahr abgedeckt.  
 

 
 

Abbildung 13: Situations-
plan der Schuttzonen S2 
(Dunkelblau) und S3 
(Hellblau) innerhalb des 
Projektperimeters (roter 
Pfeil). Quelle Hintergrund: 
swisstopo. 
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Der Grundwasserspiegel liegt  im Projektperimeter relativ nahe an der OberflŠche. Da 
die  geplante n Bauarbeiten am Ufer  einen Einfluss auf die Grundwasserfassung en  ha-
ben kšnnte n,  wurde die Kellerhals+Haefeli  AG fŸr die hydr ogeologische Baubegleitung  
beauftragt . 
 
 
4.8.3 ! Leitungen  

Am unteren Rand  des  Projektperimeter s, ungefŠhr bei Aare km  15.15 , quert die Aare-
tal leitung des Wasserverbunds Region Bern ( WVRB)  die Aare  mit einem DŸker . Der 
DŸker liegt knapp unter der mittleren Sohle u nd es dŸrfen keine Bauten innerhalb 
eines Abstands von 10  m vom DŸker errichtet  werden.  Weiter ver lŠuft die Trinkwas-
serleitung westlich entlang des Dammwegs, welcher mittig zwischen Aare und Auto-
bahn verlŠuft.  Ein Verbindungsweg zwischen Ufer -  und Dammweg quert die Leitung 
am nšrdlichen Ende des ehemaligen Reitplatzes (am sŸdlichen Rand der Grundwasser-
schutzzone S2). Sollte die Leitung an dieser Stelle von Lastwagen und Baumaschinen 
befahren werden muss die Leitung ŸberbrŸckt werden (keine zusŠtzliche Last auf 
Rohr) . 
 
Die Trinkwasserleitung des WVRB hat  keinen Zusammenhang mit den  Grundwasser-
fassungen der InfraWerkeMŸnsingen.  
 
 
4.8.4 ! Naherholung  

Die bestehenden Buhnen wirken als Zugangsort zum Wasser und werden rege von 
Bewohnern der Gemeinde MŸnsingen  zum Verweil en und Baden besucht.  Generell 
handelt es sich beim  Abschnitt SchŸtzenfahr  um ein viel besuchtes Naherholungsge-
biet .  
 
Unmittelbar an den Projektperimeter angrenzend befinden sich diverse Infrastruktur-
anlagen, welche der Sport -  und Freizeitnutzung dienen (P arkplatz, Badeanstalt, Pfer-
desportanlage, Hundesportanlage).  
 
Weitere Nutzungen  sind nicht bekannt.  
 
 
4.9 ! Baugrund  

Der Bau grund besteht aus Aareschotter, welcher teils natŸrlich abgelagert, teils kŸnst-
lich geschŸttet wurde . Altlasten oder Deponien mit ortsfrem dem Material sind nicht 
bekannt.  
 
 
4.10 ! Projekte Dritter  

Am oberen Ende des Projektperimeters (bei km  13.0) grenzt das  Projekt Wasserbau-
plan Thalgut Ð Chesselau an das vorliegende Projekt . Das Planerteam wurde bestimmt 
und hat mit den Planungsarbeiten begonnen  (Stand September 2017) . Die Schnittstel-
le ist klar definiert und e s wird davon ausgegangen,  dass der Wasserbaupla n keinen 
Einfluss auf das vorliegende Instandstellungsprojekt hat. Bei einer zukŸnftigen Aufwei-
tung in  der Chesselau werden mšglicherweise Massnahmen auf Grund des Veren-
gungskolks (flussabwŠrts einer Aufweitung) notwendig. Diese Massnahmen sind nicht 
Bestandteil des vorliegenden Projekts, sollten aber im Wasserbauplan Thalgut Ð Ches-
selau berŸcksichtigt wer den.  
Unterhalb der SchŸtzenfahrbrŸcke beginnt da s Projekt Wasserbauplan Belpau. Auch 
hier wurde das Planerteam bestimmt un d hat mit den Planungsarbeiten begonnen.  
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Im Projektperimeter des Wasserbauplans Belpau i st auch ein Neubau der SchŸtzen-
fahrbrŸcke vorgesehen. Es steht zur Diskussion, dass die BrŸcke  auch  diagonal zur 
Aareachse realisiert werden soll. Diese hŠtte Auswirkungen auf die unterste neu zu 
erstellende B uhne.  
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5 ! Projektannahmen  

5.1 ! Schutzziele  

Das  wichtigste zu schŸtzende Element  ist  die Trinkwasserfassung SchŸtzenfahr mit 
den dazugehšrigen Schutzzonen . Eine zu grosse Ufererosion w Ÿrde die Schutzzonen 
verkleinern und k šnnte zudem die BodendurchlŠssigkeit ver Šndern  und den Biofilter 
beeintrŠchtigen . Die Fassungen  haben das Schutzziel eines HQ100 . 
 
Der bestehende Ufer -  und Unterhalts weg hat  ein kleineres  Schutzziel  als  die Schutzzo-
nen , er wird aber im vorliegenden Projekt gleich behandelt , da er  ohne grosse Mehr-
kosten geschŸtzt werden kann und ausserdem bei der Bevšlkerung sehr beliebt ist.  Im 
Projekt aarewasser [15]  wurde als Schutzziel fŸr den Ufer -  und Unterhaltsweg  auf 
dem Abschnitt des Projektperimeters ein Dimensionierungshochwasser  von 500  m 3/s  
definiert.  
 
 
5.2 ! Dimensionierungsgršssen  

5.2.1 ! Abfluss  

Als Dimensionierungshochwasser QDim  fŸr die Bemessung der Schutzbauten wurde 
das HQ100  = 550  m 3/s gewŠhlt (vgl.  Tabelle 3). BezŸglich der †berflutung des Um-
lands darf die Situ ation nicht so verŠndert werden, dass Schutzziele verletzt werden.  
 
 
5.2.2 ! Korngršssen  

Aus dem Verlauf der Korngršssen im LŠngenprofil der Aare (vgl. Abbildung 12  wurden 
die charakteristischen Korngršssen d90  und dm  fŸr das Geschiebe heraus gelesen. Die-
se Werte werden bei der Bemessung der Schutzbauten als Dimensionierungsgršsse n 
verwendet. Sie sind in der Tabelle 4 aufgelistet.  
 
Ort km Aare d90 Geschiebe dm Geschiebe 

MŸnsingen 14.0 Ð 15.2 12.1 cm 5.4 cm 

 
 
 
 

Tabelle 4: Korngršssen 
des Geschiebes im 
Projektperimeter, aus 
dem Diagramm in Abbil-
dung 12. 
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6 ! Projektbeschreibung  

6.1 ! Randbedingungen  

FŸr das vorliegende Projekt wurden folgende  Randbedingungen definiert:  
 
1. ! Oberstes Ziel is t der Hochwasserschutz der Trinkwasserfassungen und der 

Sport -  und Freizeitzone. Dies ist nur durch Halten der Uferlinie zu erreichen.  
2. ! Definitiv beanspruchte WaldflŠchen sind zu vermeiden , temporŠr beanspruchte 

WaldflŠchen sind mšglichst klein zu halten.  
3. ! Auch in Zukunft soll das rechte Aare -Ufer im Projektperimeter durch Buhnen 

geschŸtzt werden.  
4. ! Die beid en untersten Buhnen (Buhnen -Nr.  A1 und A2) sollen wenn mšglich er-

halten  werden.  
5. ! Buhnen, welche im Rahmen dieses Projekt s neu gebaut oder ersetzt werden 

soll en , dŸrfen  nicht mehr aus Beton bestehen . Auch Holzbuhnen sind fŸr das 
vorliegende Projekt nicht geeignet, da sie eine zu kurze Lebensdauer aufweisen.  

 
 
6.2 ! Variantenstudium und Entscheide  

6.2.1 ! Variantenbeschreibung  

Es wurden folgende vier in Frage kommende n Buhnen systeme und Verbauungstypen 
miteinander verglichen  (vgl.  Anhang A  und Anhang B ) :  
 
Variante 1:  

Alle zu ersetzenden Buhnen inklusive jeweils anschliessendem LŠngsverbau werden 
abgerissen und neu durch klassische Blockbuhnen mit einer wirksamen LŠnge von 
10  m ersetzt. Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Buhnen betrŠgt 55  m 
(siehe Kap. 6.3.1  BuhnenlŠnge  und 6.3.2  Buhnenabstand ). Mit diesem Abstand ist das 
Ufer genŸgend geschŸtzt, sodass auf einen LŠngsverbau verzichtet werden kann. Es 
werden 8 Buhnen inklusive jewei ls anschliessendem LŠngsverbau rŸckgebaut und 16 
Buhnen neu erstellt.  
Die Blockbuhnen gewŠhrleisten die Quervernetzung und gliedern sich gut in das Land-
schaftsbild ein. Ausserdem ist ihr Versagensmechanismus gutmŸtig. Dank dem gleich-
zeitigen Neubau der Buh nen und den  Šhnlichen geologischen und hydraulischen Ver-
hŠltnisse auf der Strecke wird eine Šhnliche Lebensdauer aller Buhnen erwartet.  
 
Varian te 1a:  

Alle Buhnen werden abger issen und neu durch klassische Blockb uhnen ersetzt. Der  
Abstand zwischen den Buhne n ist gršsser als in  Variante 1 (hier 110  m). Um einen 
ausreichenden Uferschutz zu gewŠhr leisten , ist das Ufer  oberhalb jeder Buhne mit 
einem LŠngsverbau zu schŸtzen. Der LŠngsverbau muss so lang sein, dass der unver-
baute Abschnitt zwischen der sich oberha lb befindenden Buhne und dem LŠngsverbau 
maximal 55  m betrŠgt  (abhŠngig vom Anstršmungswinkel, siehe Kap.  6.3.2  Buhnen-
abstand ). Insgesamt wird das Ufer  auf einer LŠnge von ungef Šhr 380  m durch einen 
LŠngsverbau gesichert .  
Im Vergleich zur Variante  1 werden durch den gršsseren Abstand einige Buhnen weni-
ger benštigt (nur 7 neue Buh nen anstelle von 16). Es wird davon ausgegangen, dass  
die Baukosten fŸr den LŠngsverbau gršsser sind als die Kosten der eingesparten Buh-
nen. Zudem wird das Landschaftsbild durch den LŠngsverbau stŠrker verŠndert als 
durch die gršssere Anzahl Buhnen in Variante 1, insbesondere vom Wasser aus be-
trachtet.  
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Variante 2:  

Alle Buhnen werden abgerissen und neu d urch Lenkbuhnen ersetzt . FŸr den Verbau-
ungstyp der  Lenkbuhnen gibt es in grossen GewŠssern wie der Aare noch nicht viele 
Erfahrungen . FŸr gerade Flussstrecken bestehen wissenschaftlich nachgewiesene  Di-
mensionierungsgrundlagen, jedoch nur fŸr beidseitige Le nkbuhnen [11] . Bei der Wahl 
diese s Verbauungstyps  mŸssen deshalb Lenkbuhnen auf beide Flussseiten erstellt 
werden.  
Die Lenkbuhnen sind inklinant und leicht g ekrŸmmt. Sie weisen eine LŠnge zwischen 
24 und 26  m  auf , w as einer proj izierte n LŠnge im Flussquerschnitt von 20 bis 25  m 
entspricht. Insgesamt decken sie zwei Drittel der Sohlenbreite ab. Sie werden mit 
einem regelmŠssigen Abstand von 120  m eingebaut.  
Die Lenkbuhnen stellen von allen Varianten den kleinsten Eing riff in das Landschafts-
bild dar. Zudem sind sie wenig massiv, was auf die Fischškologie eine positive Auswir-
kung hat. Jedoch wird durch das Ausmass der Lenkbuhnen in Bezug auf die GewŠs-
serbreite die Flussmorphologie beeintrŠchtigt (Wirkung als Sohlenverbau ). Zudem ist 
der Bau von Lenkbuhnen durch den Einbau an beiden Ufern wesentlich aufwŠndiger 
als der Bau der anderen Varianten. Schliesslich handelt es sich bei Lenkbuhnen um 
eine neue Bauweise, welche bis jetzt vor allem in kleinen BŠchen eingesetzt worden  
ist. Der Bau von Lenkbuhnen in der Aare ist dementsprechend mit grossen Unsicher-
heiten verbunden.  
 
Variante 3:  

Das bestehende System wird optimiert. Einige Buhnen  werden beibehalten  und bei 
Bedarf saniert (A1, A2, A3, A6, A7, A8), die Ÿbrigen  zurŸckgebaut  (A4, A5, A9, A10) . 
Die AbstŠnde zwischen den Buhnen, welche erhalten werden, werden durch zusŠtzli-
che Blockbuhnen verringert. Insgesamt werden 12 neue Buhnen mit einer wirksamen 
LŠnge von je 10  m geplant. FlussaufwŠrts der Buhne A7 ist ein LŠngsverbau vor gese-
hen, da der Abstand zwischen den Buhnen A7 und A8 bei den bestehenden VerhŠltnis-
sen zu lang ist, aber zu kurz fŸr eine zusŠtzliche Buhne wŠre.  
Diese Variante hat zum Vorteil, dass sie nur einen kleinen Eingriff in das Landschafts-
bild darstellt, da die bestehenden Bauwerke zum Teil erhalten bleiben. Sie ist die 
gŸnstigste von allen 4 Varianten. Jedoch ist mit dieser Variante die Lebensdauer des  
gesamten System s reduziert , da sanierte Buhnen grundsŠtzlich eine kŸrzere Lebens-
dauer aufweisen als von Grund a uf neu gebaute.  
 
 
6.2.2 ! Variantenvergleich , Variantenentscheid  

Die vorgestellten Varianten wurden auf folgende Kriterien  geprŸft:  
Ð! Gesellschaft: Zugang zum Wasser, Landschaftsbild  und Sicherheit  der Wasser-

sportler  
Ð! Umwelt: Quervernetzung, FischlebensrŠume, Uferveg etation  
Ð! Flussmorphologie: Sohlenverbau   
Ð! Hochwasserschutz: Versagensmechanismus, Sohlenstabilisierung  
Ð! Wirtschaftlichkeit  : Investition, Unterhalt , Lebensdauer  
 
Die  verschiedenen Varianten wurden verglichen und bewertet.  Bei der Auswertung 
wurden alle Kriter ien gleich gewichtet. Die Bewertung ist zu Gunsten der Variante 1 
(Ersatz  des Systems mit klassischen Buhnen) ausgefallen.  Diese Variante schneidet 
ins besonder e in den Kriterien  Umwelt (mehr FischlebensrŠume, verbesserte Querver-
netzung), Hochwasserschutz ( gutmŸtiger Versagensmechanismus) und Wirtschaftlich-
keit (hohe Lebensdauer) gut  bzw. besser als die anderen Varianten ab.  Als zweitbeste 
Variante wurde die Optimierung des bestehenden Systems bewertet. Diese Variante 
birgt aber einige Unsicherheiten bezŸgli ch des Unterhalts und der Lebensdauer (Krite-
rium  Wirtschaftlichkeit). Die Variantenbewertung ist  im Anhang B  dargestellt.  
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6.3 ! Hydraulischer Nachweis  

6.3.1 ! BuhnenlŠnge  

Die BuhnenlŠnge w ird  auf eine wirksame LŠnge von 10 bis 11  m festge legt . Diese 
entspricht die wirksame LŠnge der  heutigen Buhnen. Die Aare weist im Pro jektperime-
ter eine leichte Erosionstendenz auf (Abbildung  9). Aus diesem Grund wird  Vergršsse-
rung der wirksame n LŠnge der Buhnen nicht empfohlen, da dies die Erosionst endenz 
verstŠrken w Ÿrde. Andererseits w Ÿrde eine kŸrzere BuhnenlŠnge kleinere  AbstŠ nd e 
benštigen, was zu mehr Buhnen und gršsseren Kosten  fŸhren wŸrde. Dazu w Ÿrde n 
der Eingriff und entsprechend die Auswirkung auf das Landschaftsbild gršsser . 
 
 
6.3.2 ! Buhnenabstand  

Der Abstand zwischen den Buhnen wird anhand des mšglichen Anstršmungswinkels 
bestimmt.  I m Projektperimeter verlauft die Aare nahezu gerade , was nach Yal in [17]  
einen Ausbreitungswinkel der Stršmung unterhalb  der B uhnen von 4.75¡ bedeutet 
(Abbildung 14 ). Die Buhnen werden so angeordnet, dass die Anstršmung nicht hinter 
der Mitte der folgenden Buhne auf trifft.  Mit diesem Kriterium und dem Ausbreitungs-
winkel ergibt sich ein maximal zulŠssiger Buh nenabstand von 60  m. Der definitive 
Buhnenabstand wird auf 55  m festgestellt, damit wird ein  Sicherheitsfaktor von 1.1 
berŸcksichtigt .  
 

 
 
 
6.3.3 ! Abflusstiefen und Fliessgeschwindigkeiten  

Zur Berechnung der Abflusstiefen und Fliessgeschwindigkeiten wurde ein  eindimensio-
nales hydraulisches Modell des Projektabschnitts aufgebaut . Als Basis fŸr die Geomet-
rie wurden die Querpro file des BAFU aus dem Jahr 2016 verwendet. Resultate aus der 
Modellrechnung sind im Anhang C  aufgelistet.  
 
 
6.3.4 ! Kolk Ð und Einbindungstiefe  

Die durch die Buhnen erzeugten Kolktiefen werden gemŠss Ansatz von Melville [10]  
berechnet. Die Resultate dieser Berechnungen fŸr eine wirksame LŠnge der Buhne n 
von 10  m sind in der folgenden Abbildung 15  dargestellt.  
 
  

Abbildung 14: 
Bestimmung des Buh-
nenabstands anhand des 
Ausbreitungswinkels; 
Fliessrichtung von links 
nach rechts. 
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Beim Dimensionierungsab fluss von 550  m 3/s ( HQ100 ) ergibt sich bei den Querprofilen 
in km  14. 4, 14.8 und 15.2  eine Kolktiefe von  rund 3 m  unter die mittlere Sohle . 
 
 
6.3.5 ! Schle ppkraft  

Die Schlepp spannung an der Bšschung unmittelbar Ÿber dem  Buhnen rŸcken  betrŠgt 
20  N/ m 2, auf der Hšhe de s Buhnenkopf s 60  N/ m 2. Bei eine r solche n Schleppkraft wird 
unbewachsenes  Ufer erodiert. Das unverbaute, unbewachsene Ufer kann durch i nge ni-
eurbiologische Massnahmen geschŸtz t werd en  (beispielsweise Geotextil, Weidenflecht-
zŠune, Faschinen, RaubŠume) . Ein durch Wurzel n von Weiden und Erlen verwachsenes 
Ufer kann Schubspannungen von mindestens 60  N/ m 2 widerstehen.  
 
 
6.3.6 ! Freibord  

Das erforderliche Freibord w ird  gemŠss der  Empfehlung  der KOHS  [9]  berechnet. Das  
Freibord w ird  fŸr jede s Querprofil anhand von Daten aus dem hydraulischen Modell 
bestimmt  und anschliessen d auf 10  cm gerundet. Das Freibord fŸr eine Dammsituati-
on, wi e sie im Projektperimeter vorliegt,  betrŠgt je nach Querprofil 40 bis 50  cm.  
In Abbildung 16  ist die Kote de r bestehenden  rechten Ufer oberkante  sowie die erfor-
derliche Schutzkote (Wasserspiegel QDim  plus  Freibord) dargestellt. Im Proj ektperime-
ter befindet sich  die aktuelle Ufer kote  (Oberkante rechtes Ufer)  gršssten teils unter halb  
der Schutzkote. Das Terrain des angrenzenden Pferde -  und Hundesportplatzes (km 
14.8 bis 15.05) ist zwar angehoben , die Terrainkote befindet sich unterhalb der  
Schutzkote.  Einen Schutz vor †berflutung der GebŠude bietet der zurŸckversetzte 
Damm der Aaretalleitung (Trinkwasserleitung).  Es wird vorgeschlagen,  fŸr einen ver-
besserten Schutz vor †berflutung  den Weg  lokal im untersten Abschnitt zu erhšhen.  
Ein detaill ierteres LŠngenprofil befindet sich in der Dossierbeilage 1.2 LŠngenprofil.  
  

Abbildung 15: 
Darstellung der Kolktiefen 
nach Melville [10] bei 
verschiedenen AbflŸssen 
und Querprofilen. 



 
 
 

 

25  

 

 
 
 
6.4 ! Bauliche Massnahmen  

Buhnen  

Sechs  Buhnen  im Projektperimeter werden rŸckgebaut, die unterste n zwei (zwischen 
km  15.0 und km  15.2) sowie deren LŠngsverbau werden bei behalten und lokal saniert. 
Auch die oberste und die drittoberste  Buhne  bei km  14.2 soll nun erhalten bleiben 
(€nderung gegenŸber Variantenstudium). Die rŸckgebauten Buhnen werden durch  13 
neue Buhnen ersetzt. ZusŠtzlich wird der Bereich zwischen der untersten Buhne und 
dem bestehenden LŠngsverbau oberhalb der BrŸcke je nach Standort des Widerlagers 
der neuen SchŸtzenfahrbrŸcke  mit einer Buhne oder mit einem LŠngsverbau ge-
schŸtzt .  
 
Die neue n Buhne n werden aufgrund des unregelmŠssigen Uferverlaufs und der variab-
len Gerinnebreite der Aare in zwei verschiedenen Typen  ausgefŸhrt : im oberen Ab-
schnitt (km  14.18 bis 14.5) sind Buhnen  mit einer wirksamen LŠnge von 11  m vorge-
sehen  (Typ 1) . Die Buhnen des Typs 1  haben eine gesamte LŠnge von 21.4  m, eine 
maximale Breite von 12.0  m  am Fundament  und eine Gesamth šhe  vo m  Buhnenfuss 
bis zur Buhnenwurzel  von 6.1  m . In den Breiten -  und LŠngenangaben ist der Kolk-
schutz nicht mitberŸcksichtigt . Im unteren Abschnitt (km  14.5 0 bis 15.2 0) sind Buh-
nen des Typs 2  mit einer wirksamen LŠnge von 10  m vorgesehen. Sie haben eine ge-
samte LŠnge von 21.0  m, ein e maximale Breite von 11.2  m und eine Gesamth šhe von 
5.3  m . Auch bei diesen Angaben ist der Kolkschutz nicht mitberŸcksichtigt . Die be-
schriebenen Dimensionen der Buhnen sind im Situa tionsplan i m Beilage 1.1 sowie in 
den Normalprofilen in Abbildung 17  und Abbildung 18  ersichtlich.  
 
Gewisse Buhnen werden  etwas  breiter gebaut, damit wird den  BedŸrfnissen  der Nah-
erholungsnutzung  im angemessen Rahmen Rechnung getragen . Sie sind Šhnlich wie 
die Buhnen Typ  1 und Typ  2 dimensioniert, haben aber einen RŸcken von 3  m. Sie 
haben eine maximale Breite von 14.0  m (Typ  1(b)) bzw. 13.2  m (Typ  2(b)).  
 
  

Abbildung 16: 
Rechte Uferkote und 
Schutzkote (Wasserspie-
gel QDim inklusive Frei-
bord nach KOHS [9]) im 
Projektperimeter. 
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Die  Buhnen sind senkrecht zur Flussachse ausgerichtet und der Abstand zwischen zwei 
Buhnen betrŠ gt jeweils 55  m ( siehe Beilage n 1.1 und  1.2 ).  Basierend auf den berech-
neten Kolktiefen nach Melville  [10]  (vgl. Kapitel  6.3.4  und  Abbildung 15 ) wird  eine 
Fundationstiefe der Buhnen von 3 m unter die  mittlere Sohlenla ge notwendig. Die 
Fundationstiefe wird auf 2.5  m reduziert, es wird aber ein Kolkschutz angelegt . Dazu  
wird eine Blockreihe um den  Buhnenfuss v erlegt. Im Projekt aarewasser [15]  wird fŸr 
die kommenden 80 Jahren in d er Aare tendenziell eine Sohlenerosion prognostiziert. 
Im Bereich des Projektperimeters betrŠgt die Erosion gegenŸber der heutigen Sohlen-
lage durchschnittlich 50  cm, wobei  mit einer Abweichung von ±  50  cm zu rechnen sei  
(falls die vorgesehenen Massnahmen a us aarewasser umgesetzt werden) . Tritt diese 
Prognose ein, senkt sich der Buhnenkopf der projektierten Buhnen im Verlauf der Jah-
re ab und hat dann mšglicherweise nur noch eine reduzierte Wirkung (entspricht der 
Lebensdauer von 80 Jahren).  
Buhnen des Typs  1 werden  rund  2 m in das Ufer eingebunden, Buhnen des Typs  2 
knapp 3 m. Der  Buhnenkopf liegt ungefŠhr auf der Hšhe des Mittelwasserspiegels , der 
BuhnenrŸcken bleibt so teilweise trocken und neuen Buhnen kšnnen Šhnlich wie die 
bestehenden auch zu Naherholung szwecken genutzt werden . Die flussaufwŠrts gerich-
tete Seite der Buhnen wird mit einer Neigu ng von 1:1, die flussabwŠrts gerichtete 
Seite mit 2:3 eingebaut.  

Abbildung 17: 
Normalprofil Buhne Typ 1 
bzw. Typ 1(b). Massstab 
1:200. 

Abbildung 18: 
Normalprofil Buhne Typ 2 
bzw. Typ 2(b). Massstab 
1:200. 
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FŸr die Buhnen werden im Bereich des Buhnenfusses  und -kopfs  2 Ð 3 t  schwere Blš-
cke benštigt, fŸr d en weniger beanspruchten Teil der Buhne im Bereich der Wurzel 
sollen 1  -2 t schwere  Blšcke verwendet werden. Falls sich die Stršmung der Aare in 
der Bauphase als zu krŠftig erweist und die Buhnenfussblšcke beim Einbau abrollen, 
sind notfalls etwas gršssere  Blšcke (schwerer als 3  t) zu verwenden. Da schwerere 
Blšcke aber im Untergrund einsinken kšnnen, ist mšglichst darauf zu verzichten. Im 
oberen Uferbereich wŠre es aufgrund der Belastung durch die Aare nicht notwendig, 
Blšcke in der  Dimension 1 Ð 2 t einzu bauen, der  Bau der Buhnen ist jedoch mit gršs-
seren Blšcken effizienter als mit kleineren. Pro Buhne werden ca. 360  t Blšcke  und 
120  t Schroppen benštigt.  
 
Uferschutz unverbaute Ufer  

Die berechneten Schleppspannungen ( Kapitel  6.3.5 )  liegen fŸr das Ÿber der Buhnen-
wurzel liegende Ufer bei ca. 20  N/m 2. Diese Schleppspannungen wŸrden bei einem 
unbewachsenen Ufer zu Erosion fŸhren. Ist das Ufer bewachsen, wird das Ufe r nicht 
erodiert. Deshalb soll  das unbewachsene Ufer nach den Bauarbeite n mit einem Ge-
otextil (Kokos -  oder Jutenetz) geschŸtzt werden, bis sich eine Ufervegetation gebildet 
hat und das Ufer so effiz ient vor Erosion geschŸtzt ist. Zudem sind die Ufer anzusŠen 
und zu bestocken.  
Im Bereich der rŸck zubauenden  bestehenden Buhnen wi rd  das Ufer ebenfalls gegen 
Erosion geschŸtzt . Aufgrund der geringen Schleppspannungen kann dieser Schutz mit 
Ingenieurbiologischen Massnahmen  (RaubŠume, Weidenflechtzaun , Faschinen etc. )  
erfolgen.  Es wird empfohlen, die jeweilige Massnahme wŠhrend der Aus fŸhrung vor 
Ort definitiv festzulegen, da das Ufer bei jeder rŸckzubauenden Buhne anders aussieht  
und die Schutzmassnahmen an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen sind . 
 
Baupiste  / Ufer -  und Unterhalts weg  

FŸr das Bauprojekt wird eine Baupiste benštigt. Die Baupiste wird auf dem bestehen-
den Ufer -  und Unterhalts weg und, um eine ausreichende Breite von rund 3.5  m fŸr die 
Baufahrzeuge zu erreichen, daneben angelegt. Zum Schutz des Bodens ist eine rund 
40  cm dicke Kofferung aus Kies (kein Recycling -Material) auf das bestehende Terrain 
aufzubringen. Anstatt die Baupiste  nur provisorisch anzulegen, wird der  Teil de r Bau-
piste , welcher sich auf dem bestehenden Ufer -  und Unterhaltsweg  befindet, lokal als 
Ufererhšhung zur Behebung von Schutzdefizit en im untersten Be reich entlang der 
Parzelle Nr.  2547 stehen gelassen. Die zusŠtzlich angelegte Breite fŸr die Baupiste 
wird  nach Beendigung der Bauarbeiten wieder rŸck gebau t . Die Wegbreite soll nach 
dem TeilrŸckbau der Baupiste nur noch rund 2  m betragen.  Nach dem RŸckbau der 
Baupiste wird der Ufer -  und Unterhaltsweg  mit einem Mergel -Belag Ÿberzogen.  
 
Bestockung  

Die temporŠr gerodeten FlŠchen zwischen Ufer -  und Unterhaltsweg  und Aare sollen 
mit standorttypischen  StrŠuchern und BŠumen nach Vorgabe der Abteilung Naturfšr-
derung  wiederbestockt werden.  
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…kologische Aufwertungsmassnahmen  

Als škologische Aufwertungsmassnahme  im Projektperimeter werden in die Gerinne-
sohle der Aare sogenannte Wurzelst eine  als Strukturelemente  eingesetzt  (Abbildung 
19 , vollstŠndige Schemaskizze im  Anhang D ) . Die Totholzstrukturen dienen als  Le-
bensr Šum e fŸr die Fische . Das nštige Holzm aterial wird dank der temporŠren Rodung 
vor  Ort vorhanden sein und muss nicht zugefŸhrt werden. I m Gegenteil biete t  der 
Einbau der Wurzelstšcke  eine i nteressante und gŸnstige Materialbewirtschaftungsmšg-
lichkeit.  
 
Aus Sicht der Hydraulik dŸrfen  die Totholzstrukturen keine unerwŸnschte sekundŠre 
Stršmung  verursachen , welche das Ufer oder die Schutzbauten gefŠhrden kšnnte. Um 
dies zu gewŠhrleisten , werden diese  im stillen Wasser unmittelbar unter halb  der Buh-
nen platziert. Der Bereich , im welchen die Strukturen eingebaut werden dŸrfen, be-
grenzt sich an der Stršmungsausbreitungslinie und auf die ersten 15  m unterhalb der  
Buhnen (oder ein en  Drittel de s Buhnena bstand s ab der Buhnenachse). Um eine mšgli-
che GefŠhrdung der Wassersportler zu vermeiden , werden die Wurzel stšcke  erst ab 
dem  km  14.8 flussaufwŠrts ein gebaut. Zwei Buhnen felder  oberhalb km  14.8 werden 
freigelassen, damit sie als sicheren Zugangspunk t  zum W asser gebraucht werden kšn-
nen.  
 

 
 
 
6.5 ! TemporŠre Rodung  

Innerhalb des Projektperimeters grenzt der Wald direkt an das Ufer der Aa re  (auch die 
Uferbestockung zwischen Ufer -  und Unterhaltsweg und Aare gilt als Wald) . FŸr den 
RŸckbau des bestehenden provisorischen Uferschutzes sowie die Erstellung der neuen 
Uferschutzbauten  wird daher temporŠr WaldflŠche beansprucht, und zwar fŸr die 
Baustellene rschliessung wie auch  fŸr die Erstellung der Bauwerke . Da der Uferweg als 
Baupiste gebraucht wird und in einer WaldflŠche liegt gilt er auch als temporŠre Ro-
dungsflŠche.  
 
Die Buhnen werden i m Bereich des bestehenden Terrains bzw. der bestehenden Wald-
flŠche wieder Ÿberdeckt und kšnnen Ÿberwachsen werden.  

Abbildung 19: 
Beispiel eines Wurzel-
steins (Quelle: KŠstli Bau 
AG). 
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Die betroffenen WaldflŠchen beziehen sich auf die Daten der Amtlichen Vermessung 
(Stand 3. Mai 2017).  
In  Tabelle 5 sind die durch die Uferschutzmassnahmen temp orŠr betroffenen WaldflŠ-
chen aufgefŸhrt.  
 

Parzellennummer ParzelleneigentŸmer 
TemporŠre Rodungs-
flŠche [m2] 

2560 Einwohnergemeinde MŸnsingen 4Õ264 

2552 Aeberhard Immobilien AG 98 

2547, 2553, 2554, 2555, 2594 Einwohnergemeinde MŸnsingen 573 

2556 Jost-Gerber Paul 93 

1487 Wasserverbund Region Bern AG 84 

2558 WegmŸller-Fuchser Herbert, WegmŸller Bruno 212 

2557, 2559 InfraWerkeMŸnsingen 357 

2592 InfraWerkeMŸnsingen 571 

Total  6'252 m2  

 
Bestimmte FlŠche gelten gemŠss amtlicher Vermessung als WaldflŠche, obwohl sie 
nicht bewachsen sind . Aus diesem Grund wird die effektiv gerodete FlŠche  voraus-
sichtlich  kleine r sein als die in Tabelle 5 angegebene FlŠche.  
 

Tabelle 5: 
Durch die Uferschutz-
massnahmen temporŠr 
betroffene WaldflŠchen 
(gem. Stand amtliche 
Vermessung am 3. Mai 
2017). 
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7 ! Kosten  

7.1 ! Kostenvoranschlag  

Die Baukosten basieren auf Richtofferten, Erfahrungswerten und SchŠtzungen von 
Šhnlich  ausgefŸhrten Projekten. Detailangaben zum Kostenvoranschl ag kšnnen beim 
Projektverfasser  eingesehen werden. Die Genauigkeit des Kostenvoranschlags betrŠgt 
±  10  %.  
 
Die Kosten und Honorare fŸr Planer und Bauleitung sind ebenfalls enthalten. In der  
Gesamtsumme sind Risikokosten einberechnet. Die Risikokosten wurde n separat aus-
gewiesen und sind im Anhang E  dargestellt.  
 
Pos. Gegenstand Einheit Anzahl Einheitspreis Betrag 

1 Baustelleninstallation / Erschliessung         

1.1 Baustelleneinrichtung P 1 10'000.00 10'000.00 

1.2 Baupiste (RandverstŠrkung best. Ufer- und Unterhalts-
weg, 3.00 m breit) 

m1 900 15.00 13'500.00 

1.3 Erhšhung Ufer- und Unterhaltsweg (VerstŠrkung + 40 cm) m3 1500 36.00 54'000.00 

1.4 Bau Wendeplatz / Installationsplatz m2 350 50.00 17'500.00 

1.5 TemporŠre DŠmme fŸr Stršmungsablenkung Stk 13 2Õ500.00 32Õ500.00 

  Total Position 1       127Õ500.00 

            
2 Holzerarbeiten         

2.1 Rodung von BŠumen und StrŠuchern P 1 25Õ000.00 25Õ000.00 

  Total Position 2       25Õ000.00 

            

3 Abbruch best. Buhnen inkl. Entsorgung         

3.1 Abbruch / RŸckbau bestehende Holz-/ Block-
/Betonbuhnen 

Stk 6 3Õ000.00 18Õ000.00 

  Total Position 3       18Õ000.00 

            
4 Neubau Buhnen / Uferschutz         

4.1 Neubau Buhne schmal, ca. 480 t Blšcke/Schroppen pro 
Buhne 

Stk 10 38Õ000.00 380Õ000.00 

4.2 Neubau Buhne breit, ca. 710 t Blšcke/Schroppen pro 
Buhne 

Stk 4 57Õ000.00 228Õ000.00 

4.3 Wurzelsteine Stk 24 50.00 1'200.00 

4.4 RaubŠume Stk 15 100.00 1Õ500.00 

4.5 Erosionsschutzmatten je Abschnitt m2 2000 15.00 30Õ000.00 

  Total Position 4       640Õ700.00 

            
5 Sanierung bestehende Buhnen         

5.1 Sanierung bestehende Betonbuhnen, ca. 100 t Blš-
cke/Schroppen pro Buhne 

Stk 4 10Õ000.00 40Õ000.00 

  Total Position 3       40Õ000.00 

            
6 Instandstellungen         

6.1 Instandstellung Ufer- und Unterhaltsweg, Kiesdeckschicht 
mit Rundkies 

m1 1000 20.00 20Õ000.00 

6.2 RŸckbau Wende- und Lagerplatz P 1 5'000.00 5'000.00 

6.3 Bestockungen / Aufforstungen m2 3000 3 9'000.00 

6.4 Instandstellung Parkplatz Parkbad m2 400 25.00 10'000.00 

6.5 Werkleitungen / ParkplatzentwŠsserung P 1 5'000.00 5'000.00 

  Total Position 6       49'000.00 

Tabelle 6: 
Kostenvoranschlag 
±10 %, Preisbasis Juni 
2017. 
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7 Vermarchung und Vermessung, Notar         

7.1 Landerwerb / Inkonvenienzen P 1 10'000.00 10'000.00 

7.2 Grenzmutation, NachfŸhrung AV, Verurkundung P 1 10'000.00 10'000.00 

  Total Position 7       20'000.00 

            
8 Total Position 1 - 7       920'200.00 

9 Risikokosten gem. separater Aufstellung        166'800.00 

10 Projektierung und Bauleitung, Hydrogeologie, Kom-
munikation 

ca. 20 %     
180'000.00 

11 Total (Positionen 8 - 10)       1'267'000.00 

  8.0 % Mehrwertsteuer       101'000.00 

12 Gesamtkosten inkl. 8.0 % MwSt.       1'368'000.00 

Preisbasis: Juni 2017  
 
 
7.2 ! TrŠger des Bauvorhabens  

Der Bauherr des Vorhabens ist das Tiefbauamt des Kantons Bern. Das Projekt wird als 
Instandstellungsprojekt eingereicht, dabei Ÿbernimmt nach der Richtlinie ãBeitrŠge fŸr 
wasserbaulich Schutzbauten und Re vitalisierungen im Kanton Bern Ò [14]  der Kanton 
25  % und der Bund 35  % der beitragsberechtigten Kosten. Die Gemeinde MŸnsingen 
trŠgt die restlichen 40  % der beitragsberechtigten Kosten.  
 

Bruttokosten 100 % 

Anteil Bund 35 % 

Anteil Kanton 25 % 

Anteil Gemeinde 40 % 

 
 

Tabelle 7: 
†bersicht Anteile Kosten-
trŠger am Projekt. 
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8 ! Bauablauf  

8.1 ! Baustellen installation -  und erschliessung  

Die Baustelle wird von Norden her, vom Parkplatz des Parkbads MŸnsingen, erschlos-
sen.  Das Parkbad wird von MŸnsingen Ÿber die Belpbergstrasse erreicht. WŠhrend den 
Wintermonaten ist das Parkbad geschlossen. Der Teil des Parkplatzes entlang der Aare 
kann als Installationsplatz benutzt werden. …stlich der Belpbergstrasse stehen fŸr 
Erholungs suchende, Hundehalter etc. noch genŸgend ParkplŠtze zur VerfŸgung.  
 
Die Baustellenerschliessung erfolgt vom Parkplatz in Richtung SŸden Ÿber den beste-
henden Ufer -  und Unterhaltsweg  (Breite 2.0 -2.5  m). Der bestehende Weg wird mit 
einer RandverstŠrkung auf eine Breite von 3.5  m ausgebaut. ZusŠtzlich wird die Bau-
piste mit 40  cm sauberem Kiesmaterial verstŠrkt bzw. erhšht. Wo keine Wegerhšhung 
vorgesehen ist, wird die Baupiste wieder rŸckgebaut. Es darf kein Recyclingmaterial 
eingebaut werden.  Im Bereich der † berquerung der Aaretalleitung wird nach Abspra-
che mit dem EigentŸmer (WVRB) allenfalls ein zusŠtzlicher Schutz notwendig sein.  
 
SŸdlich der bestehenden Buhne Nr.  A8, auf dem GrundstŸck Nr.  2559, befindet sich 
ein Weg als Querverbindung zum Dammweg. Der Weg  wird als Wendehammer auf 
einer LŠnge von ca. 20  m ebenfalls verbreitert und verstŠrk t. Auf dem GrundstŸck 
Nr.  2549 we rd en  entlang des versetzten Ufer -  und Unterhaltsweg s ein Installation -  / 
Lagerplatz und Ausweichstellen fŸr den Baustellenverkehr eingeric htet.  
 
Der Ufer -  und Unterhaltsweg  wird wŠhrend der Bauzeit gesperrt. Ca. 600  m sŸdlich 
des Projektperimeters wird fŸr die FussgŠnger und Radfahrer eine Umleitung auf den 
Dammweg signalisiert.  
 
 
8.2 ! Bau ablauf  

Die Bauarbeiten werden wŠhrend den Wintermonaten mi t Niederwasserstand ausge-
fŸhrt. Damit die Arbeiten innert mšglichst kurzer Zeit fertiggestellt werden kšnnen, ist 
vorgesehen mit 2 Bauequipen gleichzeitig zu arbeiten. Die Bauarbeiten werden von 
SŸden  her flussabwŠrts gebaut.  
 
 
8.2.1 ! Holzereiarbeiten  

Vor der Ers tellung der Baupiste muss entlang des bestehenden Ufer -  und Unterhalts-
weg s temporŠr gerodet werden. Die Rodung ist notwendig fŸr die Erstellung der Bau-
piste und Sicherstellung eines genŸgend grossen Lichtraumprofils fŸr die Baumaschi-
nen und Lastwagen. Zude m mŸssen fŸr die Bauarbeiten Bereiche des Ufergehšlzes 
zwischen der Aare und dem Ufer -  und Unterhaltsweg  gerodet werden. FŸr den Buh-
nenneubau, die temporŠren Bauplattformen und RŸckbau der bestehenden Buhnen 
werden die BŠume im Arbeitsbereich des Baggers g erodet. Geeignete Wurzelstšcke 
und Fichten werden fŸr die spŠtere Erstellung von Wurzelsteinen und RaubŠumen zwi-
schengelagert.  
Es soll nur so viel gerodet werden, wie effektiv notwendig ist, dabei ist auf einen scho-
nenden Umgang mit der Vegetation zu achte n. Das Anzeichnen der RodungsflŠchen ist 
zusammen mit dem zustŠndigen Revierfšrster vorzunehmen.   
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8.2.2 ! RŸckbau bestehende Buhnen  

Die bestehenden Buhnen A6 und A7 sowie ggf. A8 und A10 (flussaufwŠrts ) werden 
jeweils vor dem Bau der neuen Buhnen rŸckgebaut. Holz -  und BetonabbrŸche werden 
abtransportiert und entsorgt. Die Buhnen A3, A4, A5 und A9 werden erst nach dem 
Neubau rŸckgebaut. Brauchbares Kiesmaterial, Schroppen und Blšcke werden fŸr den 
Bau der temporŠren Bauplattformen oder Buhnenneubau verwendet. Die Uf erbš-
schungen bei den rŸckgebauten Buhnen werden mit Kokos -Gewebematten gegen Ero-
sion geschŸtzt. ZusŠtzlich dienen Wurzelsteine und RaubŠume sowie weitere ingeni-
eurbiologische Massnahmen als Uferschutz.  
 
 
8.2.3 ! Buhnenneubau und Uferschutz  

FŸr den Neubau der Buhne n werden jeweils flussaufwŠrts, rechtwinklig zur Baupiste 
temporŠre Bauplattformen in die Aare gebaut. Die Plattformen ermšglichen zudem den 
Bau im Stršmungsschatten, was der erhšhten PrŠzision von Baggerarbeiten dient und 
eine geringere TrŸbung sicherstel lt. Die DŠmme weisen in der Krone eine Breite von 
ca. 4  m auf und werden mšglichst mit vorhandenem Aarekies aufgeschŸttet. Die 
DŠmme werden ca. 2 -3 m lŠnger als die neuen Buhnen erstellt. Blšcke auf der oberen 
Seite schŸtzen die DŠmme gegen Erosion. Die Bl šcke kšnnen zum Schluss fŸr die Er-
stellung der Buhnenkrone gebraucht werden. Das Kies der  DŠmme wird  nach der Fer-
tigstellung  der Buhnen im  Flussbett verteilt.  
 
Im oberen Bereich werden Wurzelsteine als Strukturelement und zusŠtzlicher Ufer-
schutz verbaut. D ie Wurzelsteine werden mit vorhandenen Blocksteinen und zwi-
schen gelagerten Wurzelstšcken erstellt. Die Wurzelstšcke werden mit Stahlseilen an 
Blocksteinen (ca. 2 Tonnen) befestigt. Die Steine werden in die Sohle eingebunden.  
 
 
8.2.4 ! Sanierungen und Instandstellu ngen  

Die bestehenden Betonbuhnen A1, A2, A8 und A10 werden im Herbst/Winter bei Nie-
derwasser neu beurteilt . Falls nštig werden die Fundamente verstŠrkt und mit einer 
Reihe grosser Blšcke zusŠtzlich gesichert oder  durch eine neue Buhne ersetzt.  
 
Nach Abschl uss der Bauarbeiten wird der als Installationsplatz und Bau fŸr die unters-
te Buhne beanspruchte Parkplatz instand gestellt. Falls notwendig wird die Parkplatz-
entwŠsserung (ES) saniert. Der temporŠre Wendehammer wird rŸckgebaut und aufge-
forstet. Der Install ationsplatz entlang der Baupiste auf dem GrundstŸck Nr. 2549 wird 
ebenfalls rŸckgebaut. Die Hecke wird wieder angepflanzt.  
 
Die temporŠre VerstŠrkung des bestehenden Ufer -  und Unterhaltsweg s dient zusŠtz-
lich als Erhšhung der Dammkote bis zum Schutzziel und  wird nach dem Abschluss der 
Bauarbeiten entlang der Parzelle Nr. 2547 nicht rŸckgebaut . Die Wegb reite wird auf 
2.0  m reduziert. Dazu wird seitlich gelagerte Walderde Ÿber die Baupiste gezogen. Zur 
Instandstellung des Ufer -  und Unterhaltsweg s werden ca. 5  cm Rundkies eingebaut.  
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9 ! Auswirkungen  

9.1 ! Nutzung und Landwirtschaft  

Die Massnahmen haben keine Auswirkung auf Nutzung und Landwirtschaft. Der beste-
hende Ufer -  und Unterhaltsweg  bleibt im heutigen Zustand erhalten beziehungsweise 
wird nach der Nutzung als Bau piste wieder instand gestellt und zudem kŸnftig besser 
vor Seitenerosionsprozessen geschŸtzt sein.  †ber die neuen Buhnen wird der Zugang 
zum Wasser weiterhin gewŠhrleistet sein, es werden durch die gršssere Anzahl Buh-
nen sogar mehr Zugangspunkte geschaffen . 
 
Die  Wasserspiegellage und der Geschiebehaushalt werden durch das Instandstellungs-
projekt nicht wesentlich beeinflusst. Die unterliegenden Bauwerke (BrŸcke und Ufer-
schutz) sind nicht zusŠtzlich gefŠhrdet.  
 
 
9.2 ! Werkleitungen  

Die unterste neue Buhne (N1) tang iert die ParkplatzentwŠsserungsleitung. Allenfalls 
muss die betroffene Leitung vor der AusfŸhrung der Buhne N1 umgelegt werden.  Zu-
dem liegt die Buhne nah e am  DŸker der Aaretalleitung des WVRB . Sie wird deshalb 
rund 14  m unterhalb des DŸkers platziert, dami t der DŸker wŠhrend des Bau s nicht 
tangiert wird.  Sollte ein LŠngsverbau anstatt einer Buhnen gebaut werden wird dieser 
im Šhnlicher Bereich platziert, damit der DŸcker nicht tangiert wird. Die Umleitung der 
ParkplatzenwŠsserung wird durch den LŠngsverbau erfolgen.  
 
Die Baustellenerschliessung quert die Trinkwasserleitung des WVRB im Bereich des 
DŸkers auf dem Ufer -  und Unterhaltsweg . D ie Leitung befindet sich im Bereich des 
Ufer -  und Unterhaltswegs relativ tief unter dem Terrain. Ob fŸr das Befahren des Uf er -  
und Unterhaltswegs mit  Lastwagen und Baumaschinen zusŠtzliche Schutzmassnahmen 
im Bereich der Aaretalleitung zu installieren sind, wird  vor der Erstellung der Baustel-
lenerschliessung mit dem EigentŸmer WVRB abgeklŠrt .  
 
Die  InfraWerkeMŸnsingen betreibt neben den  Grundwasserfassungen eine Pegelmess-
station. Die Messstation  wird wenn nštig wŠhrend des  Bau s abgestellt.  
 
 
9.3 ! Grundwasser  

Das vorliegende Projekt hat zum Ziel, die Grundwasserschutzzonen ãSchŸtzenfahrÒ 
von Seitenerosion und die Fassungen von Hochwa sser zu schŸtzen. Durch die In-
standstellung des  Uferschutzes bleibt der Schutz vor Ufererosion weiterhin bestehen 
bzw. er wird durch den engeren Buhnenabstand sogar noch verbessert.  
 
Jedoch tangiert die Baustelle die Grundwasserschutzzonen S2 und S3, was A nforde-
rungen an die BautŠtigkeiten mit sich bringt.  
 
Um negative EinflŸsse auf das Grundwasser zu vermeiden , werden nur Baumaterial ien  
verwendet , welche die Grundwasser qualitŠt  nicht beeinflussen. Die Buhnen werden 
aus Steinblšcken gebaut und die Zwischenr Šume zwischen den Blšcken mit Schroppen 
verfŸllt. Nach dem Bau werden die unverbauten und unbewachsenen  BodenflŠche mit 
einem Geotextil (Kokos -  oder Jute matten) temporŠr abgedeckt, angesŠt und bestockt . 
Das Geotextil ist biologisch abbaubar  und wird nicht rŸckgebaut. Der neue Uferschutz 
wird im fliessenden bzw. stršmungsberuhigten Wasser gebaut, wobei es zu TrŸbungen 
in der Aare kommen kann. Solange die bestehende Filterschicht durch die Bauarbeiten 
nicht verletzt wird, wird keine GefŠhrdung fŸr das Grundwa sser erwartet.  
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Die Buhnen werden ab der Uferlinie bis 3 m ins anstehende Ufer eingebunden. HierfŸr  
sind Aushubarbeiten im Bereich zwischen der Aare und der Grundwasserschutzzone 
vorgesehen. Die bestehende Filterschicht kann so verletzt und deren Wirksamke it 
kurzfristig leicht beeintrŠchtigt werden. WŠhrend diesen Bauarbeiten kšnnen TrŸbun-
gen im Grundwasser nicht vollstŠndig ausgeschlossen werden. Da die baulichen Mass-
nahmen zum Schutz vor Seitenerosion ausgefŸhrt werden, ist nach dem Baueingriff 
jedoch mit  einer raschen Regeneration der Filterschicht zu rechnen.  
 
Die Baupiste zur Erschliessung der Baustelle ist auf dem Ufer -  und Unterhaltsweg vor-
gesehen. Um eine Bodenverdichtung und die entsprechende Verringerung der Durch-
lŠssigkeit mšglichst zu verhindern,  wird fŸr die Baupiste ein rund 40  cm dicker Kies-
koffer erstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Baupiste rŸckgebaut.  
 
Da die Bauarbeiten teilweise im Bereich der Grundwasserschutzzonen S2 und S3 aus-
gefŸhrt werden , w ird die Firma Kellerhals+HŠfeli  AG Ÿber die gesamte Bauzeit mit der 
hydrogeologischen Baubegleitung beauftragt:  
 
Vor Baubeginn werden i m Rahmen von hydrogeologischen VorabklŠrungen im Projekt-
bereich ein Grundwassermessstellennetz mit 6 Ð 8 Piezometerrohren und  Abstichpunk-
te auf die Aare  eingerichtet, oder falls bereits teilweise vorhanden, entsprechend er-
gŠnzt. Mit anschliessenden Grundwasserspiegelmesskampagnen werden die hydrogeo-
logischen VerhŠltnisse im Detail abgeklŠrt, so  dass zusŠtzliche  Massnahmen vor Bau-
beginn  festgelegt werden k šnnen.  
 
WŠhrend der Bauphase erfolgt eine hydrogeologische Baubegleitung mit Grundwas-
seranalysen aus den betroffenen Grundwasserbrunnen, Grundwasserspiegelmessun-
gen, Teilnahme an Bausitzungen, Instruktion des Baustellenpersonals, Baustellenbe-
suchen, Abspra chen mit Amtsstellen und dem Betreiber der Grundwasserfassungen 
(InfraWerkeMŸnsingen). Mit der †berwachung des Grundwasserspiegels im eingerich-
teten Messstellennetz sowie mit den Grundwasseranalysen aus den Grundwasserfas-
sungen kšnnen eine GefŠhrdung der G rundwasserqualitŠt frŸhzeitig erkannt und ent-
sprechende Massnahmen getroffen werden. So werden wŠhrend kritischen Bauphasen 
die mšglicherweise gefŠhrdeten Grundwasserbrunnen in Absprache mit den InfraWer-
keMŸnsingen kurzfristig einzeln stillgelegt. Dadurch wird die Gefahr der Einspeisung 
von beeintrŠchtigtem Wasser ins Trinkwassernetz verhindert.  
 
 
9.4 ! …kologie  

Die Quervernetzung im Projektabschnitt erfolgt vor allem Ÿber die  bestehenden Buh-
nen. DiesbezŸglich weist das vorliegende Projekt dank de r gršsseren Anza hl Buhnen 
eine leichte Verbesserung gegenŸber dem heutigen Zustand auf.  Zudem wird neben 
den Buhnen auch der LŠngsverbau aus Beton entfernt. In diesen Bereichen wird das 
Ufer neu unverbaut sein und dadurch aufgewertet.  
 
Die gršssere Anzahl  von Buhnen wird auch einen positiven Einfluss auf die Fischškolo-
gie haben, da es eine gršssere  Stršmungsvielfalt mit sich bringt. Zudem sorgt de r 
Einbau  von Wurzels tšcken  fŸr Struktur en  und Lebens rŠum e fŸr die Fische.  
 
Durch die Wegverlegung ca. zwischen km  14.8 und 14.9 sind Hecken -  und WiesenflŠ-
chen betroffen. Der Bereich zwischen dem neuen Uferweg und der Aare soll nach Ab-
schluss der Bauarbeiten als Ersatz fŸr die neu beanspruchte FlŠche gemŠss Auflagen 
der Abteilung Naturfšrderung ANF wiederum angepflanzt werden.  
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9.5 ! Wa ld  

FŸr die Erschliessung der  Baustelle, fŸr den RŸckbau der bestehenden Bauten wie 
auch fŸr den Bau der neuen Buhnen mŸssen WaldflŠchen temporŠr gerodet werden. 
Davon betroffen sind unter anderem auch einige grosse, alte BŠume, welche zwischen 
Weg und Ufer  oder auch auf den Buhnen stehen sowie Uferbe stockung (gilt als recht-
lich als Wald). Es wird davon ausgegangen, dass eine WaldflŠche von bis zu 6'252  m 2 
betroffen ist. Die gesamte betroffene WaldflŠche, auch im Bereich der Buhnen, wird  
nach Abschluss der B auarbeiten wieder bestockt.  
Die temporŠren RodungsflŠchen sollen auf das absolute Minimum beschrŠnkt werden.  
 
 
9.6 ! Landschaft und Ortsbild  

Die neuen Blockbuhnen sind in den ersten Jahren  nach dem Bau  gut sichtbar , vor al-
lem  durch die nach dem Bau frisch bestoc kten, aber noch nicht durchgehend bewach-
senen FlŠchen. Sobald der Streifen zwischen Weg und Uferlinie wieder gut eingewach-
sen ist, wird die lokale VerŠnderung vom Ufer -  und Unterhaltsweg  aus nicht mehr 
wahrgenommen.  
Da das Ufer schon heute mit Buhnen verba ut ist, wird sich das Erscheinungsbild des 
gesamten Uferabschnitts nicht massgeb end  Šndern.  
 
 
9.7 ! Unterhalt und Pflege  

Die neuen Buhnen bedŸrfen keinem besonderen Unterhalt oder Pflege. Die Wurzelstei-
ne weisen eine kŸrzere Lebensdauer auf als die Buhnen und we rden , falls die Fischle-
bensrŠume beibehalten werden sollen,  regelmŠssig ersetzt werden mŸssen.  
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10 ! Verbleibende Gefahren und Risiken  

10.1 ! †berlast  

Die dimensionierten Buhnen  schŸtzen das Ufer bis zum bewa chsenen Teil, wo der 
Uferbewuchs den  Boden vor  Erosion sch Ÿtzt. In diesem Teil kšnnen beim †berlast 
wegen dem hšhen Wasserspiegel und der Fliessgeschwindigkeit grosse SchleppkrŠfte 
auf das Ufer und den Bewuchs wirken. Die Widerstandskraft des Uferbewuchses ist 
vom Typ und vom Alter der Vegetation abhŠngig . 
 
Bilde t sich an einer Buhne ein tieferer Kolk aus , als die Buhne fundiert ist , rutschen 
Blšcke in den Kolk nach und der ganze  Buhnenkopf kann sich absenken. Im schlech-
testen Fall rutschen die Blšcke so tief ab, dass die Buhne in der Folge nur noch eine 
reduziert e ablenkende Wirkung hat. Die nachfolgende Buhne wird hinter der Mitte 
direkt angestršmt und die Buhnenwurzel kšnnte bei einem lang andauernden Hoch-
wasserereignis freigelegt werden. Ein komplettes Versagen einer Buhne oder der ge-
samten Buhnenabfolge wird a ber auch bei †berlast nicht erwartet.  
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11 ! Termine  

Der  ursprŸnglich vom Auftraggeber festgelegte Terminplan ist im Anhang F  darge-
stellt. Wichtige Meilensteine des  Projekt s sind:  
 
Datum Meilenstein 

Mitte Juli 2017 Zustellung des Dossiers Wasserbaubewilligung an die Fachstellen 

Ende August 2017 Stellungnahme der Fachstellen 

Ende August 2017 Anpassung des Projekts und Fertigung des Dossiers 

Mitte September 2017 Auflage MŸnsingen 

Mitte September bis Mitte Oktober 2017 Submission der Bauarbeiten 

Ende Oktober 2017 bereinigte PlanerlassverfŸgung 

Mitte November 2017 Vergabe der Bauarbeiten und Genehmigung der WBB durch BVE 

Ende November 2017 Auflage Genehmigung, KostenschŠtzung gemŠss Eingabe Submission 
und AusfŸhrungskredit 

Januar 2018 Baubeginn 

 
Die Bauarbeiten sind zwingend bis Mitte MŠrz 201 8 abzuschliessen.  
 
 





 
 
 

 

Anhang A  
 
Schemaskizze n  Buhnen varianten  
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Variante 3
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Anhang B 
 
Vergleich und Bewertung verschiedener Buhnentypen  
 





 am, nr / 02.06.2017

Aare ISP MŸnsingen
Vergleich und Bewertung verschiedener Buhnentypen

V 1 alles neu, klassische Buhnen V  1a alles neu, L-Buhnen V 2 alles neu, Lenkbuhnen V 3
Optimierung bestehendes 

Systems

3.0 3 2.7 4 3.3 1 3.3 1

4
generell gut, bestehende ZugŠnge 

werden aber aufgehoben
2

durch Uferverbauung wird der 
Zugang z.T. verschlechtert

1
die Struktur ist permanent 

Ÿberstršmt, kein Zugang mehr 
gewŠhrleistet

5
existierende ZugŠnge werden 

beibehalten, zusŠtzliche 
Zugangspunkte werden geschaffen

2
Verschlechterung des heutigen 

Landschaftsbildes durch gršssere 
Anzahl Buhnen

3
€nderungen vom Uferweg aus 

weniger sichtbar als in V1
5 kaum sichbare Verbauung 2

gleich viele Buhnen wie in V1, aber 
weniger VerŠnderungen

3
Mehr aber kein zerfallenen Buhnen 

mehr -> Sicherheit gegenŸber heute 
erhšht

3
Mehr aber kein zerfallenen Buhnen 

mehr -> Sicherheit gegenŸber heute 
erhšht

4
Verbesserung der Sicherheit durch 

Ÿberstršmte Buhnen
3

Mehr aber kein zerfallenen Buhnen 
mehr -> Sicherheit gegenŸber heute 

erhšht

3.3 1 1.7 4 3.0 3 3.3 1

3
keine massgebende VerŠnderung 
gegenŸber dem heutigen Zustand

2
Verschlechterung wegen 

LŠngsverbau
1

minimaler Eingriff ins Ufer, aber 
Verschlechterung durch den RŸckbau 

von bestehenden Buhnen
3

leichte Verbesserung gegenŸber dem 
heutigen Zustand

4
Verbesserung durch die Zunahme 

der Anzahl Buhnen
2

weniger Lebensraum durch Abnahme 
Anzahl Buhnen

4
mehr Strukturvielfalt gegenŸber 

heutigem Zustand
4

Verbesserung durch die Zunahme 
der Anzahl Buhnen

3

Verglichen zum heutigen Zustand 
mŸssen einige grosse BŠume fŸr den 

Bau gefŠllt werden -> temporŠre 
Auswirkung

1
LŠngsverbau Ÿber ~30% der 

UferlŠnge
4

leichte Verbesserung gegenŸber dem 
heutigen Zustand

3

Verglichen zum heutigen Zustand 
mŸssen einige grosse BŠume fŸr den 

Bau gefŠllt werden -> temporŠre 
Auswirkung wo Neubau vorgesehen

2.0 2 3.0 1 1.0 4 2.0 2

2
etwas mehr Sohlenverbau als im 

heutigem Zustand
3 gleich viel Sohlenverbau wie heute 1

grosser Eingriff in die Sohle durch 
lange Buhnen

2
etwas mehr Sohlenverbau als im 

heutigem Zustand

4.0 1 2.5 4 3.0 3 3.5 2

5 gutmŸtiger Versagensmechanismus 2
schlechte Restwirkung beim 
Versagen des Uferschutzes

2 geringe Restwirkung 4
gutmŸtiger Versagensmechanismus,  

bestehende Buhnen haben einen 
schlechteren Versagensmechanismus

3
leichte Verbesserung gegenŸber dem 

heutigen Zustand
3

leichte Verbesserung gegenŸber dem 
heutigen Zustand

4
primŠr uferstabilisierend, Wirkung 

als Sohlenfixpunkt
3

leichte Verbesserung gegenŸber dem 
heutigen Zustand

3.3 1 3.0 3 3.3 1 2.7 4

3 Systemneubau 1
Blockwurf deutlich teuerer als 

equivalente Buhne
2

Unsicherheit: Schutzbauten und 
entsprechende Baupiste am linken 

Ufer
4

gŸnstigste Variante, da weniger 
Neubau

2
etwas aufwŠndiger als bisher, da 

mehr Buhnen
3 etwa gleich aufwŠndig 5 braucht kaum Unterhalt 2

etwas aufwŠndiger als bisher, da 
mehr Buhnen

5 ca. 80 Jahre 5 ca. 80 Jahre 3
neue Bauweise, Lebensdauer noch 
nicht in der Praxis nachgewiesen

2

unterschiedliche Lebensdauer von 
alten und neuen Buhnen. Erfahrung 

hat gezeigt, dass bestehende 
Buhnen Hol sein kšnnen -> bei alten 
Buhnen bald wieder Unterhalt nštig

V 1 V  1a V 2 V 3

Punkteschnitt aus den fŸnf Themenbereichen 3.1 2.6 2.7 3.0
Gesamtrang 1 4 3 2

Bewertung: 5 sehr gut 4 gut 3 neutral 2 ungŸnstig 1 schlecht

Lebensdauer

Sohlenstabilisierung

Versagensmechanismus

Sohlenverbau

Bewertung

Unterhalt

Investition

Wirtschaftlichkeit

Hochwasserschutz

Flussmorphologie

Zugang zum Wasser

Landschaftsbild

Wassersportler: Sicherheit

Gesellschaft

Kriterien

Ufervegetation

FischlebensrŠume

Quervernetzung

Umwelt





 
 
 

 

 
Anhang C 
 
Resultate aus der Normalabflussberechnungen  
 
 





!"#$%&'(%')*+,-$./"*#
!"#$%&'&"('$#()"*(+,*-'%'./%$##."*"012$23"2

4%$##.'$(56(7589('- (:(;<=;>=<;?@

AB#&'2C(DE-F
7,1%"(G*,H"E&(

D-=I=J=F
K7G(

D-=I=J=F
LM(

D-=I=J=F
N(

D-:#F
K7G(

D-=I=J=F
LM(

D-=I=J=F
N(

D-:#F
K7G(

D-=I=J=F
LM(

D-=I=J=F
N(

D-:#F

?O=< P<?=Q?P P<<=QO P<<=QQ ;=Q@?? P<R=O@P<R=P> ?=<@?< P<O=SQ P<P=?< <=?;>@

?O=O P<?=PQ@P<<=@SP<<=S< ;=QPRR P<R=<P P<R=RO ?=R?QP P<O=PO P<O=S <=<SO?

?O=> P<?=S?? P<<=R@P<<=O@?=O;P@ P<<=SP P<<=QS ?=>?<< P<O=?Q P<O=OP <=<R;S

?O=S P<?=?P P<?=SQ P<?=QS ?=RP;P P<<=RP P<<=OQ ?=>@OSP<R=@PP<O=;> <=OP;R

?P P<;=@>? P<?=O< P<?=P? ?=RP?? P<?=QO P<<=;> ?=P<@? P<R=P P<R=@<<=;S@O

?P=< P<;=;RS P<;=QQ P<?=;S ?=<@<> P<?=> P<?=@< ?=P<? P<R=?P P<R=O< <=<@R@

AB#&'2C(DE-F
7,1%"(G*,H"E&(

D-=I=J=F
K7G(

D-=I=J=F
LM(

D-=I=J=F
N(

D-:#F
K7G(

D-=I=J=F
LM(

D-=I=J=F
N(

D-:#F
K7G(

D-=I=J=F
LM(

D-=I=J=F
N(

D-:#F

?O=< P<?=Q?P P<P=;O P<P=<S <=?SP< P<P=<R P<P=OQ <=<S;? P<P=PS P<P=SQ <=OO@>

?O=O P<?=PQ@P<O=>S P<O=Q@<=R><P P<O=S> P<P=?@ <=OP>< P<P=< P<P=P> <=><S

?O=> P<?=S?? P<O=RP P<O=>? <=<SP P<O=PO P<O=S< <=ROSR P<O=Q P<P=<? <=O>Q<

?O=S P<?=?P P<R=Q? P<O=<R <=P<<P P<O=;Q P<O=OO<=>?R@ P<O=OP P<O=SO <=@@QR

?P P<;=@>? P<R=>P P<R=SQ <=?O@SP<R=SP P<O=? <=<<?P P<O=<< P<O=P <=RPQO

?P=< P<;=;RS P<R=R? P<R=PQ <=RP?P P<R=OQ P<R=S <=OO@<P<R=S< P<O=?S <=><QQ

8T?;;(PP;(-R:#

JB&&"%U'##"*(KB2&"*(
>;(-R:#

HV1*%B01"#(JB&&"%U'##"*(
??S(-R:# 8TP(RS;(-R:#

8T?;(O?P(-R:# 8TR;(O>;(-R:#





 
 
 

 

 
Anhang D 
 
Schemaskizze Wurzelsteine









 
 
 

 

Anhang E 
 
Risikokosten  
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Anhang F 
 
Terminplan  





Oberingenuerkreis II Projektnr. Bezeichnung PL: hk

ISP SchŸtzenfahr MŸnsingen

Aare-Abschnitt

Stand: 14.07.2017 A4

TŠtigkeit / Detailprogramm 2017 Aufwand
PL Bem.

[Std.] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Absenzen PL

Vorbereitungsarbeiten

Offerteinholung

Projektierungskredit (TBA)

Wasserbaubewilligung

Untersuchungen / Aufnahmen IST-Zustand

Erarbeitung Auflagedossier WBB (inkl. Rodungsdossier)

Sitzung mit Fachstellen (Vorstellen Varianten) / 06.06.17

Sitzung mit Gde MŸnsingen / Infrawerke (Vorstellen Projekt) / 14.06.17

Fachberichte Fachstellen (30 Tage)

BereinigungsgesprŠche Fachstellen / Anpassungen

Finish Bericht / Dossiererstellung

Auflage MŸnsingen (30 Tage)

Einigungsverhandlungen

Bereinigte PlanerlassverfŸgung

Genehmigung kant. WBB durch BVE

Auflage Genehmigung (30 Tage)

AusfŸhrungskredit

KostenschŠtzung gemŠss Eingabe Submission

AusfŸhrungskredit (BVE)

Submission

Erarbeitung Submission fŸr Bauarbeiten

Submission

Auswertung Offerten, Vergabe unter Vorbehalt Kreditgenehm.

AusfŸhrung

Start Bauarbeiten

September Oktober November DezemberAugustMai Juni Juli

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Januar Februar MŠrz April

20103
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